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Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Wil ZH werden hiermit 
zur Teilnahme an der 

 

Gemeindeversammlung 
 

vom 
 

Donnerstag, 5. Dezember 2019, 20.00 Uhr, 
in den Sternensaal, Restaurant Sternen, Wil ZH, 

 
 

eingeladen. 
 
 
Traktanden der Politischen Gemeinde Wil ZH  
 
1. Genehmigung Budget 2020 der Politischen Gemeinde Wil ZH 
 
2. Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz (GG) 
 
Die Akten und Anträge liegen ab Mittwoch, 20. November 2019, in der Gemeindeverwaltung 
zur Einsicht auf. Den Stimmberechtigten wird auf Verlangen Auskunft über die Stimmberech-
tigung einer Person erteilt (§ 9 Gesetz über die Politischen Rechte). 
 
Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemein-
deversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen. 
 
 

* * * 
 
 

 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung informiert der Gemeinderat noch über aktuelle 
Themen aus dem Sitzungszimmer und offeriert den Einwohnerinnen und Einwohnern einen 
Apéro. 
 

 
 
Wil ZH, im November 2019 GEMEINDERAT WIL ZH  
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1. Budget 2020 der Politischen Gemeinde Wil ZH und Festsetzung 
Steuerfuss auf 37% 

 
 
BERICHT DES GEMEINDERATS 
 
Ausgangslage 
 
Das Budget der Politischen Gemeinde Wil ZH weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwand 
von Fr. 5'753'619.00 und einen Ertrag von Fr. 5'761'376.00 aus. Das ergibt einen Ertrags-
überschuss von Fr. 7'757.00, welcher dem Eigenkapital gutgeschrieben wird. 
 
Im 2020 kann eine vollständig ausgeglichene Erfolgsrechnung mit einem minimalen Über-
schuss präsentiert werden. Aufgrund der Reduktion der Kiesgeldzahlungen (Ertragsseite) 
von rund Fr. 260'000.00 auf die Budgetperiode 2020 hin und wegen des Wegfalls der Einla-
ge in die finanzpolitische Reserve (Aufwandsseite), welche im Jahr 2019 noch im Betrag von 
Fr. 350'000.00 möglich war, ist der gesamte Haushalts der Politischen Gemeinde Wil ZH 
gegenüber dem Budgetjahr 2019 gesunken. Ferner ist aufgrund der aktuellen Hochrechnun-
gen eine Reduktion im Bereich 4 Gesundheit zu verzeichnen. Die Ausgaben für die gesetzli-
che wirtschaftliche Hilfe nehmen hingegen wieder zu. Im Bereich Steuern ist für das Jahr 
2020 mit einer leichten Reduktion der Einkommenssteuer zu rechnen. Wesentlich zu Buche 
fällt auch die Anpassung über die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs, was zu Minder-
einnahmen gegenüber des Budgets 2019 führt.  
 
In der Investitionsrechnung sind Ausgaben im Verwaltungsvermögen von Fr. 939'900.00 
vorgesehen und es wird mit Einnahmen von Fr. 50'000.00 gerechnet. Somit betragen die 
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 889'900.00. Im Finanzvermögen sind Aus-
gaben von Fr. 80'000.00 vorgesehen. Die einzelnen Ausgabenpositionen können der Investi-
tionsrechnung sowie den Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen entnommen werden. 
Es wurde darauf geachtet, dass nur die allernotwendigsten Investitionen eingeplant werden. 
Langfristig gesehen, stehen aber doch verschiedene Projekte an, die der Gemeinderat in 
den nächsten Jahren angehen und finanziell einplanen muss. 
 
Die rollende Finanzplanung wird nach wie vor von der swissplan.ch Beratung für öffentliche 
Haushalte AG begleitet. Der Finanzplan 2019 bis 2023 zeigt, dass gegen Ende der laufen-
den Amtsperiode grössere Defizite im Haushalt der Politischen Gemeinde Wil ZH anfallen, 
welche zwingenderweise weitere Massnahmen erfordern. Der Gemeinderat wird sich in den 
kommenden Jahren deshalb intensiv mit diesem Thema auseinander setzen müssen. 
 
Gemäss § 92 Abs. 2 Gemeindegesetz (GG) wäre ein Aufwandüberschuss von maximal 
Fr. 308'882.00 gesetzlich tolerierbar (Abschreibungen von Fr. 266'720.00 plus 3% vom 
Steuerertrag im Betrag von Fr. 42'162.00). Diese Vorgabe wird mit dem geplanten Ertrags-
überschuss von Fr. 7'757.00 eingehalten. 
 
Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Budget 2019 sind in den Budget-Details 
enthalten. Die Abschreibungen können dem Anhang des Budgets 2020 entnommen werden. 
 
Steuerfuss 
 
Aufgrund der aktuellen Ausgangslage des Gemeindehaushalts sowie des minimen Ertrags-
überschusses kann der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH bei 37% belassen wer-
den. Durch die Neuregelung des kantonalen Finanzausgleichs im Jahr 2012 ist die Ausrich-
tung von Ausgleichsbeiträgen vom Steuerfuss losgekoppelt. Der Gesamtsteuerfuss muss 
also nicht mehr mindestens auf dem kantonalen Mittel liegen, um Beiträge zu erhalten. 
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Antrag des Gemeinderats 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, das Budget 2020 zu 
genehmigen und den Steuerfuss bei 37% zu belassen. 
 
 
 
Kommentar der RPK 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmberechtigten den Anträgen des 
Gemeinderates zuzustimmen. 
 
 
 
ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderats und der Rechnungsprü-
fungskommission, beschliesst: 

 
 
1. Das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Wil ZH wird genehmigt. Bei einem Aufwand 

von Fr. 5'753'619.00 und einem Ertrag von Fr. 5'761'376.00 schliesst die Erfolgsrech-
nung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 7'757.00 ab. Dieser wird dem Eigenkapital 
gutgeschrieben. 
 

2. In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von Fr. 939'900.00 im Verwaltungsvermögen 
vorgesehen und Einnahmen von Fr. 50'000.00 budgetiert, was zu Nettoinvestitionen von 
total Fr. 889'900.00.00 führt. 
 

3. Im Finanzvermögen stehen Investitionen von Fr. 80'000.00 an, welche gleichzeitig die 
Nettoinvestitionen bilden. 
 

4. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH für das Jahr 2020 wird auf 37 Prozent 
festgesetzt. 

 
 

Das vollständige Budget 2020 steht Ihnen unter der Rubrik Politik, Gemeindeversammlung, in der 
Gemeindehomepage www.wil-zh.ch zur Verfügung und liegt während der Aktenauflage in der Ge-

meindeverwaltung Wil ZH zu den ordentlichen Schalteröffnungszeiten zur Einsicht auf. 
 

Ferner liegt den interessierten Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern der Finanz- und Aufgabenplan 
2019 bis 2023 während der Aktenauflage für die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019 

ebenfalls zur Kenntnisnahme auf oder kann in der Rubrik Politik, Gemeindeversammlung, eingesehen 
werden. 
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2. Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz (GG) 
 
 
Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemein-
deversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen. 
 
 
 
 
Wil ZH, 15. November 2019 GEMEINDERAT WIL ZH 
 
 
 
 Urs Rüegg Katja Wickihalder 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 

 
 


